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Netzentwicklungsplan 
 
 
Beteiligung gem. § 12b  EnWG 
Ihr Schreiben vom 30. Mai 2012 
 

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Bauleitplanung wie folgt 

Stellung: 

 

Unterhaltung und Ausbau von Straßen 

Da der vorliegende Netzentwicklungsplan 2012 keine konkreten Trassenverläufe von Übertra-

gungsleitungen beschreibt (... er dokumentiert lediglich den notwendigen Übertragungsbedarf zwi-

schen Netzknoten), ist eine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. 

 

Untere Bauaufsicht 

Keine Stellungnahme. 

 

Vorbeugender Brandschutz 

Keine Stellungnahme möglich. 

 

Räumliche Planung und Entwicklung 

Keine Stellungnahme. 

 

Denkmalschutz 

Keine Stellungnahme. 

 

Naturschutz 

Eine Stellungnahme der UNB ist zum gegenwärtigen unkonkreten Planungsstand nicht möglich. 

Die Aussagen gehen nicht über die Inhalte der Infoveranstaltung am 01.03.2012 in NMS hinaus. 
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- 2 - 
 

  

 

 

Wasser, Boden, Abfall  

SG Abwasser:  

Der vorliegende Netzentwicklungsplan 2012 beschreibt keine konkreten Trassenverläufe von 

Übertragungsleitungen, sondern er dokumentiert den notwendigen Übertragungsbedarf zwischen 

Netzknoten, d.h. es werden Anfangs- und Endpunkte von zukünftigen Leitungsverbindungen defi-

niert sowie konkrete Empfehlungen für den Aus- und Neubau der onshore-seitigen Übertragungs-

netze gemäß den Detailanforderungen im § 12 EnWG gegeben.   

Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt die Abgabe einer Stellungnahme aus fachlicher Sicht nicht mög-

lich. Erst bei Vorliegen konkreter Trassenverläufe kann eine abschließende Stellungnahme erfol-

gen. 

 

SG Bodenschutz: 

Keine Stellungsnahme möglich - es fehlen Planunterlagen 

 

Umweltmedizin und Seuchenhygiene 

Die konkreten Trassenverlaufspläne sind nicht ersichtlich. 

 

Verkehrsordnung 

Keine Stellungnahme 

 

Im Auftrage 

 


